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Stadtteil: Marienwerder 

 

Bebauungsplan Nr. 1447, 1. Änderung – Hollerithalle e/Am Leineufer 

 

Geltungsbereich: 

Ein ca. 2,1 ha großes Grundstück entlang der Hollerithallee mit nördlicher Begrenzung 

durch die Zufahrt zur B6. 

 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes: 

Im Bereich des Bebauungsplanes 

Sonderbaufläche Forschung/forschungsorientiertes Gewerbe und Verwaltung. 

 

In der Umgebung 

Verkehrsfläche, Umsteige-Einrichtung (Park + Ride), allgemeine Grünfläche, 

Maßnahmen für Boden, Natur und Landschaft, Sonderbaufläche For-

schung/forschungsorientiertes Gewerbe und Verwaltung. 

 

Hauptverkehrsstraßen 

Am Leineufer, BAB A2, Garbsener Landstraße. 

 

Öffentlicher Nahverkehr 

Stadtbahnlinie 4, Stadtbuslinie 126, Regio-Buslinien 420, 440, 450. 

 

Städtebauliche Situation und Zweck der Bebauungspla nänderung  

Das Plangebiet ist Bestandteil des Wissenschaftsparks Hannover, der nach der 

Aufgabe der Kleingartennutzung in den Jahren ab 1990 hier entwickelt wurde. 

Planerische Leitidee für dieses insgesamt ca. 45 ha großes Gelände ist die Konzeption 

von einzelnen Baufeldern, die – erschlossen durch die neu angelegte Hollerithallee 

und die Garbsener Landstraße – in einen gestalteten öffentlichen Grünraum integriert 

sind. Zentraler Bestandteil dieser öffentlichen Grünfläche ist der Roßbruchgraben. Als 

Art der Nutzung von sämtlichen Bauflächen (insgesamt ca. 18 ha) wurde Sondergebiet 

für Wissenschaft und Forschung festgelegt. Zulässig sind u. a. Labor- und 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung als Grundlage für die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit 

Ausweisung eines Sondergebietes für Gewerbe und großflächigen Kfz-Einzelhandel 



Forschungsgebäude, Versuchswerkstätten, Test- und Entwicklungseinrichtungen, 

Betriebe zur Herstellung von Produkten und Geräten, soweit ein räumlich-sachlicher 

Zusammenhang zu den Forschungsinstituten besteht, Schulungs- und Gästezimmer; 

ausnahmsweise zulässig sind nur hier Betriebe des Beherbergungsgewerbes. Die 

übrigen Flächen sind Verkehrsflächen, Fläche für Bahnanlagen und öffentliche 

Parkplätze (P+R-Platz) sowie Grünanlagen. 

Dieses Konzept wurde mit den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen 1447, 1448 und 

1449 im Jahre 1994 und dem Bau und der Fertigstellung der Hauptverkehrsstraße 

Hollerithallee umgesetzt. Gleichzeitig erfolgten der Stadtbahnausbau nach Garbsen 

mit der Umsteigeanlage Hollerithallee sowie die Errichtung des unmittelbar gegenüber 

gelegenen P&R-Rarkhauses. Auf dieser Grundlage konnten die Ansiedlungen des 

Lasercentrums, der CIM-Fabrik und der Softwareentwicklungsfirma SICAN erfolgen. 

Neben ein paar weiteren kleineren Forschungseinrichtungen konnten in der Folgezeit 

keine umfassenden weiteren fachspezifischen Ansiedlungen durchgeführt werden.  

 

Bislang konnte das städtebauliche Konzept mit der Ansiedlung weiterer Forschungsbe-

triebe lediglich auf ca. 1/3 der Flächen umgesetzt werden. So ist auch das Plangebiet 

mit einer Größe von ca. 21.000 m²  ebenfalls noch ungenutzt. Um eine zügigere 

Entwicklung auf diesem Areal in Gang zu bringen, soll das bislang gültige 

Nutzungsspektrum eines Teiles des ausgewiesenen Sondergebietes im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes Nr. 1447 erweitert werden. Der Standort ist durch seine 

Lage an der B6 und an der Auf- und Abfahrt zur B6 vorbelastet, so dass die Nachfrage 

für wissenschaftliche Nutzungen nicht optimal erfüllt werden kann. Für wissenschaftli-

che Nutzungen stehen im Wissenschaftspark noch genügend Flächen zur Verfügung. 

Das Gelände ist aufgrund seiner Lage durch den Stadtbahnanschluss und an der 

Bundesstraße 6 (Am Leineufer) mit dem kreuzungsfreien Anschluss zur BAB-

Anschlussstelle Herrenhausen sehr verkehrsgünstig zu erreichen. In diesem 

Zusammenhang sollen auch für eine nördlich benachbarte Kfz-Niederlassung 

Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dieser Betrieb wurde seinerzeit 

anlässlich seines Alleinstellungsmerkmales im Stadtgebiet Hannover im Rahmen der 

Wirtschaftsförderung auf ehemaligen Flächen der Varta AG nördlich der Stadtbahnlinie 

Hannover – Garbsen angesiedelt. In dem direkten Umfeld des Betriebes gibt es keine 

verfügbaren Flächen für eine Erweiterung. Mit den bislang geltenden planungsrechtli-

chen Ausweisungen hinsichtlich der Art der Nutzung ist dies nicht möglich. Daher ist 

die Änderung des Bebauungsplanes notwendig.  

Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Hannover werden 

nachträglich entsprechend § 13 a (2) Satz 2 BauGB angepasst. 

 



Es ist beabsichtigt, nach Vorlage der notwendigen politischen Beschlüsse für das 

geplante Vorhaben eine Baugenehmigung im Rahmen der vorzeitigen Planreife nach § 

33 (3) BauGB zu erteilen. Dafür wird das Projekt im Folgenden erläutert.  

 

2. Bau- und Nutzungskonzept  

Stadtplanerisches Ziel für den Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist die 

Erweiterung des zulässigen Nutzungsspektrums wie in einem Gewerbegebiet nach 

Baunutzungsverordnung. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Forschungsbetrie-

ben wird durch die Erweiterung des Nutzungsspektrums nicht berührt. Darüber hinaus 

soll an diesem Standort auch der Handel mit Kraftfahrzeugen möglich sein, um einem 

nördlich benachbarten Kfz-Betrieb Flächen für eine Betriebserweiterung zur Verfügung 

zu stellen. Es soll ein Sondergebiet Gewerbe und großflächiger KFZ-Einzelhandel 

festgesetzt werden. Alle anderen Einzelhandelsnutzungen sowie Vergnügungsstätten 

und Tankstellen sollen ausgeschlossen werden. Diese städtebaulichen Zielsetzungen 

stimmen mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Landeshauptstadt Hannover 

überein. 

Die übrigen Ausweisungen des bestehenden Bebauungsplanes Nr. 1447, wie die 

überbaubare Fläche und das zulässige Maß der baulichen Nutzung bleiben 

unverändert.  

Die Entwicklung und Realisierung des Bauvorhabens soll in mehreren Schritten 

erfolgen. In einem ersten Schritt soll kurzfristig mittig auf dem Grundstück eine 

Ausstellungshalle und eine Werkstatt für Nutzfahrzeuge errichtet werden, umgeben 

von gestalteten Freiflächen, auf denen ebenerdig Kraftfahrzeuge aufgestellt und zum 

Verkauf angeboten werden sollen. Die Planunterlagen hierfür sind als Anlage 5 

beigefügt.  

 

3. Erschließung 

Die Erschließung der Änderungsfläche erfolgt direkt über die Hollerithallee.  

Die Zu-und Abfahrtsrampe ist Bestandteil der Bundesstraße, über die keine 

Erschließung des Plangebietes möglich ist. 

 

4. Umweltverträglichkeit  

Da eine zulässige Geschossfläche für Kfz-Handel größer als 1.200 m² ermöglicht wird, 

wurde eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach dem  Niedersächsischen 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Die betroffenen Träger 

der öffentlichen Belange sind in diesem Zusammenhang beteiligt worden. Das 

Ergebnis der Vorprüfung hat ergeben, dass durch die beabsichtigte Nutzung keine 



erheblichen negativen Umweltauswirkungen entstehen werden. Das Ergebnis dieser 

Vorprüfung wird Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan. 

 

Naturschutz 

Wesentlich ist, dass für die Fläche auf Grundlage des seit 1995 rechtskräftigen 

Bebauungsplanes Nr. 1447 bereits Bau- und damit Eingriffsrechte bestehen. Die 

Eingriffsregelung wurde im Bebauungsplanverfahren abgearbeitet und die 

Ausgleichsmaßnehmen wurden bereits umgesetzt. Die aktuelle Bebauungsplanände-

rung bewegt sich im Rahmen der bestehenden Eingriffsrechte und bezieht sich 

lediglich auf die Änderung der Art der Nutzung. Deshalb sind Maßnahmen im Sinne 

der Eingriffregelung nicht erforderlich. 

 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich im Plangebiet durch die lange Phase der 

Nichtnutzung ein zum Teil waldartiger Bestand gebildet hat, der aus naturschutzfachli-

cher Sicht wertvoll ist. Dies wäre auch im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens 

bei Einhaltung des derzeitigen Planungsrechts zu berücksichtigen und zu prüfen. Es 

muss geprüft werden, ob evtl. artenschutzrechtliche Belange betroffen sind. 

Gegenwärtig werden floristische und faunistische Untersuchungen durchgeführt, die 

zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Fläche, also zur Erteilung der Baugenehmi-

gung von der UNB abschließend geprüft sein müssen. 

 

Altlasten 

Auf der Baufläche sind im Bebauungsplan Nr. 1447 mehrere Flächen gekennzeichnet, 

deren Boden erheblich mit Schwermetallen belastet ist und die vor Inanspruchnahme 

zu entsorgen sind. Der Umfang der erforderlichen Boden-, Bodenluft- und 

Grundwassersanierungen wird spätestens im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-

rens festegelegt. 

 

5. Kosten für die Stadt 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes entstehen der Stadt keine Kosten. Da es 

sich um eine städtische Fläche handelt, ist mit entsprechenden Einnahmen zu 

rechnen. 

 

 

Aufgestellt: 

Fachbereich Planen und Stadtentwicklung,  Oktober 2012 
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